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Schlussbestimmung

Nach Abstimmung mit den obersten Finanzbehoérden der Lander gilt Folgendes:
I. Allgemeines

1 Gemaf § 4 Nummer 4b UStG sind die einer Einfuhr vorangehende Lieferung von Gegenstinden
und die dieser Lieferung vorausgegangenen Lieferungen von der Umsatzsteuer befreit. Im
Zeitpunkt der Lieferung darf der Gegenstand somit noch nicht gemif} § 1 Absatz 1 Nummer 4
UStG in das Inland eingefiihrt worden sein. Eine solche Einfuhr liegt vor, wenn Ware aus dem
Drittland im Inland in den zoll- bzw. steuerrechtlich freien Verkehr tiberfiihrt wird.

2 Die Befreiung dient der Steuervereinfachung bei Lieferungen von Gegenstinden, die in die
Europiische Union, aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht in den zoll- und steuerrechtlich freien
Verkehr gelangen, sondern sich zunichst in einem sog. besonderen (Zoll-)Verfahren nach
Artikel 5 Nummer 16 Buchstabe b in Verbindung mit Artikel 210 UZK befinden.
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Anderungen des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses

Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, BStBI I S. 846, der zuletzt
durch das BMF-Schreiben vom 1. April 2026 - III C 2 - S 7105/00035/008/056
(CO0.7005.100.4.14506441), BStBI I S. xxx, gedndert worden ist, wird in Abschnitt 4.4b.1 wie folgt
gedndert:

1.

Vor dem bisherigen Inhalt wird folgende Zwischeniiberschrift eingefiigt:

,Grundsatze®“.

Der bisherige Inhalt wird Absatz 1 und wie folgt gefasst:

»(1) Nach § 4 Nr.4b UStG sind Lieferungen von Nicht-Unionswaren, die sich in einem
besonderen Verfahren nach Artikel 210 UZK befinden, von der Umsatzsteuer befreit, wenn
der Abnehmer, ein nachfolgender Abnehmer oder deren Beauftragter fiir diesen
Gegenstand das besondere Verfahren (z.B. durch eine Einfuhr oder Wiederausfuhr)
beendet (vgl. auch Absatz 10 und zum Reihengeschiift vgl. Abschnitt 3.14 Abs. 16). >D. h. dem
jeweiligen Abnehmer muss die Uberfiihrung des Gegenstandes in den zoll- und
steuerrechtlich freien Verkehr oder die anderweitige Beendigung des besonderen
Verfahrens zuzurechnen sein. *Hierbei ist es unerheblich, wo der jeweilige Abnehmer
ansissig ist oder ob er zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. “Auch dieser Lieferung
vorangegangene Lieferungen kénnen somit unter die Steuerbefreiung fallen. *In den
Fillen der Beendigung des besonderen Verfahrens durch eine Einfuhr gilt die Anwendung
der Steuerbefreiung unabhiingig davon, ob die nachfolgende Einfuhr steuerpflichtig oder
steuerfrei ist.

Beispiel 1:

'Unternehmer A Dbeférdert Nicht-Unionswaren aus der Schweiz in das
Gemeinschaftsgebiet und lagert diese unversteuert in einem Zolllager in Cottbus ein.
’Im Anschluss liefert A diese Gegenstinde an Unternehmer B aus Dresden. *Die
Ubergabe erfolgt durch Aushindigung eines Lagerscheines, ohne dass die Gegenstinde
das Zolllager verlassen. “B liefert diese Gegenstinde dann an Unternehmer C in Berlin.
SC iiberfiihrt die Gegenstinde in den zoll- und steuerrechtlich freien Verkehr.

SDer Ort der Lieferungen von A an B und von B an C liegt in Cottbus (§ 3 Abs. 7 Satz 1
UStG); die Lieferungen sind steuerbar. "Beide Lieferungen werden vor der Einfuhr
ausgefiihrt und sind nach § 4 Nr. 4b UStG steuerfrei.

Beispiel 2:

'Sachverhalt wie im Beispiel 1. B verkauft jedoch die Waren an C, iiberfiihrt die
Gegenstinde in den zoll- und steuerrechtlich freien Verkehr und befordert sie an C.

3Die Lieferung von A an B ist als Lieferung vor der Einfuhr nach §4 Nr.4b UStG
steuerfrei. “Die Lieferung von B an C ist steuerpflichtig. Die Befreiung des § 4 Nr. 4b
UStG kann nicht angewendet werden, weil B als liefernder Unternehmer und nicht C
als Abnehmer dieser Lieferung den Gegenstand einfiihrt.

Beispiel 3:

!Unternehmer A verkauft und versendet Gegenstinde aus den USA an Unternehmer B
in das Inland, der diese in ein Zolllagerverfahren iiberfiihrt und beim Lagerhalter L
einlagert. 2Im Anschluss werden die Gegenstinde von B an C, von C an D und von D an
E zu der Kondition ,,unverzollt und unversteuert” verkauft. 3E lisst die Gegenstinde
durch Lin den zoll- und steuerrechtlich freien Verkehr iiberfiihren. “E ist Schuldner der
Einfuhrumsatzsteuer.
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SDie Lieferung von A an B ist im Inland nicht steuerbar.

SDie Lieferungen von B an C und von C an D im Zolllager sind nach §4 Nr.4b UStG
steuerfrei.

"Die Lieferung von D an E ist ebenfalls nach § 4 Nr. 4b UStG steuerfrei.
Beispiel 4:
!Sachverhalt wie im Beispiel 3. E verkauft und liefert jedoch die Gegenstinde zwei
Jahre spiter an F in der Schweiz.
3Die Lieferung von A an B ist im Inland nicht steuerbar.

“Die Lieferungen von B an C, von C an D und von D an E im Zolllager sind nach § 4 Nr. 4b
UStG steuerfrei.

’Die Lieferung von E an F ist nicht nach § 4 Nr. 4b UStG steuerfrei, da E das besondere
Verfahren durch die Ausfuhr in die Schweiz beendet.

Die Lieferung kann jedoch unter den Voraussetzungen des § 6 UStG steuerfrei sein.

SHinsichtlich des Nachweises der Voraussetzungen fiir die Steuerbefreiung wird auf
Absatz 11 hingewiesen.”

Nach Absatz1l wird die Zwischeniiberschrift ,Abgrenzung von Nicht-
Unionswaren“und folgender Absatz 2 angefiigt:

»(2) INicht-Unionswaren sind Gegenstinde, die keine Unionswaren darstellen (vgl.
Artikel 5 Nr. 23 und Artikel 153 UZK in Verbindung mit Artikel 119 Abs. 1 UZK-DA) oder die
den zollrechtlichen Status als Unionswaren verloren haben (Artikel 5 Nr. 24 in Verbindung
mit Artikel 154 UZK). 2Zu den Nicht-Unionswaren gehéren:

- Alle Gegenstinde zum Zeitpunkt des Verbringens in das Zollgebiet der Union, mit
Ausnahme von im internen gemeinschaftlichen Versandverfahren (T2) beférderten
Gegenstinden und Gegenstinden, fiir die der Nachweis ihres Gemeinschaftscharakters
ordnungsgemaif erbracht wird (z. B. T2L).

- Gegenstinde aus Drittlindern, die in ein besonderes Verfahren, das keine Erhebung
von Abgaben und/oder Beachtung handelspolitischer Mafnahmen vorsieht (z. B. das
Zolllagerverfahren, die aktive Veredelung oder die voriibergehende Verwendung),
iiberfithrt worden sind (Artikel 250 ff. UZK).

- Gegenstinde, die aus der gemeinsamen Be- oder Verarbeitung von Unions- und Nicht-
Unionswaren entstehen.

- Unionswaren, die das Zollgebiet der Union verlassen.
3Zu den Unionswaren gehéren gemiaf Artikel 5 Nr. 23 UZK:

- Gegenstinde, die vollstindig im Zollgebiet der Union gewonnen oder hergestellt
worden sind, unter der Voraussetzung, dass keine aus Lindern oder Gebieten
auflerhalb des Zollgebiets der Union eingefiihrten Gegenstinde verwendet wurden.

- Gegenstinde, die auflerhalb des Zollgebiets der Union gewonnen oder hergestellt
wurden (Ursprungsland ist ein Drittland) und in der Union ordnungsgemif} in das
Zollverfahren ,Uberfithrung in den zollrechtlich freien Verkehr” iiberfithrt worden
sind.

- Gegenstinde, die ausschliefilich aus den vorgenannten Unionswaren gewonnen oder
hergestellt wurden.”
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Nach Absatz 2 wird die Zwischentiberschrift ,Besondere Verfahren nach Artikel 5
Nr. 16 Buchstabe b in Verbindung mit Artikel 210 UZK" und folgender
Absatz 3 angefiigt:

»(3) Zu den besonderen Verfahren (Nichterhebungsverfahren) nach Artikel 210 ff. UZK
zahlen:

- dasVersandverfahren (Artikel 226 ff. UZK),
- das Zolllagerverfahren (Artikel 237 bis 242 UZK sowie Artikel 201 bis 203 UZK-DA),

- die voriibergehende Verwendung (Artikel 250 bis 253 UZK in Verbindung mit Artikel
322 und 323 UZK-IA und Artikel 204 ff UZK-DA) und die Endverwendung (Artikel 254
UZK) und

- die Veredelung (Artikel 255 ff. UZK).“

Nach Absatz3 wird die Zwischentberschrift ,Versandverfahren“ und folgender
Absatz 4 angeftigt:

»(4) 'Nicht-Unionswaren, die an einem Ort in das Zollgebiet der Union eingefiihrt und an
einen anderen endgultlgen Bestimmungsort im Gemeinschaftsgebiet unter zollamtlicher
Uberwachung beférdert werden, konnen im Versandverfahren bis zur Gestellung bei der
zustindigen Zollstelle am Bestimmungsort von den Einfuhrabgaben befreit werden. 2Am
Bestimmungsort miissen die Nicht-Unionswaren eine zollrechtliche Bestimmung
erhalten.”

Nach Absatz4 wird die Zwischeniberschrift ,Zolllagerverfahren“ und folgende
Absitze 5 bis 6 angeftigt:

4(5) Im Zolllagerverfahren konnen Nicht-Unionswaren wunter zollamtlicher
Uberwachung in fiir diesen Zweck durch die Zollbehorde zugelassenen bzw. durch den Zoll
selbst unterhaltenen Zolllagern gelagert werden (Artikel 240 Abs. 1 UZK). *Bei den von den
Zollbehorden zugelassenen Riumlichkeiten oder sonstigen Stitten (= Zolllagern) kann es
sich um Riume oder andere abgegrenzte Orte (z. B. Freiflichen, Tanks und Silos) handeln,
an denen der Inhaber der Bewilligung fiir den Betrieb eines Zolllagers (Lagerhalter) in der
Regel Nicht-Unionswaren unter festgelegten Bedingungen als Verfiigungsberechtigter
iiber diese Gegenstinde oder fiir den Verfiigungsberechtigten lagert. 3Im Anschluss an das
Zolllagerverfahren konnen die Gegenstinde wieder ausgefiihrt oder in ein anderes
Verfahren ggf. mit Einfuhrabgabenerhebung iibergefiihrt werden. “Eingelagerte
Gegenstinde diirfen grundsitzlich nur gelagert werden mit Ausnahme von iiblichen
Behandlungen (z.B. Verwiegen, Probeentnahmen oder Abfiillen/Abpacken) an den
Gegenstinden.

Beispiel:

!Der brasilianische Tabakexporteur A versendet eine Schiffsladung Tabak von Brasilien
nach Bremen. 2Er hat iiber die Sendung ein Orderkonnossement ausgestellt, das
wihrend der anschlielenden Lagerung des Tabaks in einem Zolllager in Bremen
nacheinander auf mehrere im Ausland oder im Inland ansidssige Abnehmer B, C, D, E
und F iibertragen wird. 3Schlieflich erwirbt es der Tabakimporteur G in Bremen.

“Alle Lieferungen sind nach § 4 Nr. 4b UStG steuerfrei.

(6) 'Bei Lieferungen von Gegenstinden in ein oder in einem Zolllager an einen
Abnehmer, der Endverbraucher ist, bei denen es im Regelfall nicht zu einer Einfuhr bzw.
Wiederausfuhr der Gegenstinde kommt (z.B. bei Erwerb von Gegenstinden zur
Kapitalanlage), ist die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 4b UStG nur dann anwendbar, wenn der
Abnehmer oder dessen Beauftragter das Zolllagerverfahren beendet. *Wird die Beendigung
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des Zolllagerverfahrens nachgewiesen, kann die Steuerbefreiung fiir diese Lieferungen
riickwirkend gewihrt werden, sofern die entsprechenden Steuerfestsetzungen
verfahrensrechtlich noch dnderbar sind.

Beispiel 1:

Der Unternehmer A erwirbt Gegenstinde aus dem Drittland und lagert diese
unversteuert in ein Zolllager in Schwedt ein. 2A liefert die eingelagerten Gegenstinde
an eine Privatperson P. *Die Lieferung an P erfolgt durch Gutschrift in seinem
Lagerdepot im Zolllager. ‘Die Ubergabe erfolgt durch Aushindigung eines
Lagerscheines, ohne dass die Gegenstinde das Zolllager verlassen. P erwirbt die
Gegenstinde als Kapitalanlage und beendet bis zum Verkauf der Gegenstinde das
besondere Verfahren nicht.

Die Lieferung von A an P ist eine in Deutschland steuerbare und steuerpflichtige
Lieferung. "Weil P oder dessen Beauftragter das Nichterhebungsverfahren nicht
beendet, ist die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 4b UStG ausgeschlossen.

Beispiel 2:

1Sachverhalt wie Beispiel 1. 2A und P legen jedoch im Kaufvertrag fest, dass P oder
dessen Beauftragter die Gegenstinde bei Verkauf aus dem Zolllager auszulagern hat
und die Waren in den Wirtschaftskreislauf der EU einfithren muss.

3Die Lieferung von A an P ist bereits im Zeitpunkt der Verschaffung der
Verfiigungsmacht (vgl. Abschnitt 3.1 Abs.2) nach §4 Nr.4b UStG steuerfrei zu
behandeln, weil P oder dessen Beauftragter das besondere Verfahren beenden muss.

Beispiel 3:
!Sachverhalt wie Beispiel 1. %A liefert im Zolllager eingelagertes Kobalt an P.

3Nach praxisorientierter Betrachtungsweise hinsichtlich der Art des Metalls ist
ausschliefilich die weitere Lagerung im Zolllager méglich und die Beendigung des
Verfahrens durch eine Privatperson so gut wie ausgeschlossen. ‘Die Lieferung von A an
P ist daher nicht nach § 4 Nr. 4b UStG steuerfrei, da P das besondere Verfahren nicht
beenden wird.“

Nach Absatz 6 wird die Zwischeniiberschrift ,Voriibergehende Verwendung® und
folgender Absatz 7 angefiigt:

»(7) INicht-Unionswaren, die zu einem bestimmten Zweck voriibergehend im Zollgebiet
der Union in unverindertem Zustand verwendet werden sollen und von vornherein zur
Wiederausfuhr aus dem Zollgebiet bestimmt sind, kénnen in die voriibergehende
Verwendung iiberfiihrt werden (vgl. Artikel 210 Buchstabe ¢ UZK). 2Ausnahmen von der
Unverinderbarkeit stellen Reparaturen und Wartungen einschliefflich Instandsetzungen
und Einstellarbeiten sowie Mafnahmen zum Erhalt der Gegenstinde oder solche, die die
Ubereinstimmung mit den technischen Anforderungen fiir die voriibergehende
Verwendung der Gegenstinde sicherstellen sollen, dar. 3Die voriibergehende Verwendung
wird z.B. fiir Ausstellungsgut (Messen), Werbematerial, Warenmuster oder
Berufsausriistung bewilligt. ‘Gelangen die Gegenstinde in den Wirtschaftskreislauf der EU
sind sie den Einfuhrabgaben zu unterwerfen.

Beispiel:
lUnternehmer A aus der Schweiz moéchte seine Ski-Kollektion auf der Messe in
Miinchen ausstellen. 2Er iiberfiihrt die Ski zu diesem Zweck nach Deutschland und
meldet diese zollrechtlich zur voriibergehenden Verwendung an. 3Im Rahmen der

Messe verkauft er die Ski an Unternehmer M aus Miinchen, der diese in den zoll- und
steuerrechtlich freien Verkehr iiberfiihrt.

‘Der Ort der Lieferung von A an M liegt in Miinchen (§ 3 Abs.6 Satz 1 UStG); die
Lieferung ist steuerbar.
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’Die Lieferung von A an M ist nach § 4 Nr. 4b UStG steuerfrei, da sie vor der Einfuhr
ausgefiihrt wurde.”

Nach Absatz7 wird die Zwischeniiberschrift ,Aktive Veredelung®“ und folgender
Absatz 8 angeftigt:

»(8) 'Nicht-Unionswaren, die zur Bearbeitung, Verarbeitung, Zerstérung oder
Ausbesserung (Reparatur) in das Zollgebiet der Union eingefiihrt und im Anschluss dieser
Vorginge in ein anschlieBendes Zollverfahren (z.B. Ausfuhr oder Uberlassung zum
zollrechtlich freien Verkehr) iberfiihrt werden, konnen in die aktive Veredelung
iibergefiihrt werden. 2Werden die Gegenstinde nach Durchfiihrung der Vorginge wieder
ausgefiihrt, werden keine Einfuhrabgaben erhoben. 3Gelangen die Gegenstinde aber in den
Wirtschaftskreislauf der EU sind sie den Einfuhrabgaben zu unterwerfen.

Beispiel:

1Eine im Drittland gefertigte Glasscheibe wird von Unternehmer A bei der Ankunft in
Deutschland in die aktive Veredelung iiberfiihrt. 2Die Glasscheibe wird anschliefiend in
einen Kunststoffrahmen, der sich im freien Verkehr befindet, eingebaut. 3Die Glasscheibe
einschliefilich  Kunststoffrahmen wird danach im Rahmen des aktiven
Veredelungsverkehrs an Unternehmer B verduflert, der die gesamte Scheibe in sein
Produkt (Fahrzeug) einbaut. ‘Unternehmer B fertigt die Fahrzeuge, die nicht in das
Drittland ausgefiihrt werden, zum freien Verkehr ab und entrichtet die filligen
Einfuhrabgaben (Zoll und Einfuhrumsatzsteuer).

SNach Artikel 256 Abs.1 UZK werden grundsdtzlich nur Nicht-Unionswaren in das
Verfahren der aktiven Veredelung iuberfiihrt. ¢Durch das ,Hinzufligen“ von Nicht-
Unionswaren (hier die Glasscheibe) verlieren die Unionswaren (hier der verwendete
Glasrahmen) allerdings ihren zollrechtlichen Status ,,Unionswaren“ und werden zu Nicht-
Unionswaren.

’Wird das Endprodukt (hier die gerahmte Glasscheibe) im Rahmen eines weiteren
Verfahrens der aktiven Veredelung an einen Abnehmer verdufiert, der das Endprodukt in
ein neues Produkt (z. B. ein Fahrzeug) einbaut, und gelangt das Wirtschaftsgut in diesem
Zusammenhang in den Wirtschaftskreislauf der EU (z.B. durch Abfertigung zur
Uberlassung zum zoll- und steuerrechtlich freien Verkehr), entstehen Einfuhrabgaben.

8Soweit der Unternehmer, der den Gegenstand eingefiihrt hat, zum Vorsteuerabzug
berechtigt ist, kann er unter den weiteren Voraussetzungen des § 15 UStG die entstandene
Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer abziehen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG).

Die Lieferung des im Rahmen der aktiven Veredelung bearbeiteten und gelieferten
Gegenstands (hier die gerahmte Glasscheibe) ist nach § 4 Nr. 4b UStG steuerfrei, wenn der
Abnehmer der Lieferung oder dessen Beauftragter den Gegenstand einfiihrt.”

Nach Absatz 8 wird die Zwischentiberschrift ,Leistungen im Zusammenhang mit
Gegenstinden, die sich in einem besonderen Verfahren befinden“und
folgender Absatz 9 angefiigt:

»(9) '§ 4 Nr.4b UStG findet keine Anwendung auf Leistungen im Zusammenhang mit
Gegenstinden, die sich in einem besonderen Verfahren befinden; zur Befreiung siehe § 4
Nr. 3 Satz 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb und Buchstabe ¢ UStG und Abschnitt 4.3.3.
?Zur Vermittlung von Umsitzen nach Absatz 1 und Leistungen im Zusammenhang mit
Gegenstinden, die sich in einem besonderen Verfahren befinden, sieche §4 Nr.5 Satz1
Buchstabe a UStG und Abschnitt 4.5.1.°
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10.

11.

Nach Absatz9 wird die Zwischeniiberschrift ,Abgrenzung zu anderen
Steuerbefreiungen“und folgender Absatz 10 angefiigt:

,(10) 'Wird eine Nicht-Unionsware, die sich zollrechtlich in einem besonderen Verfahren
befindet, im Zusammenhang mit einer Lieferung aus dem Inland in das Drittlandsgebiet
ausgefiihrt, ist diese Lieferung nicht nach §4Nr.4b UStG , sondern unter den
Voraussetzungen des §6 UStG steuerfrei. Wird eine Nicht-Unionsware, die sich
zollrechtlich in einem besonderen Verfahren befindet, im Zusammenhang mit einer
Lieferung aus dem Inland in das iibrige Gemeinschaftsgebiet beférdert oder versendet, ist
diese Lieferung nicht nach § 4 Nr. 4b UStG, sondern unter den Voraussetzungen des § 4 Nr. 1
Buchstabe b in Verbindung mit § 6a UStG als innergemeinschaftliche Lieferung steuerfrei
(vgl. auch Absatz 4).“

Nach Absatz 10 wird die Zwischeniiberschrift ,Nachweise“ und folgender Absatz 11
angefiigt:

,(11) 'Der Unternehmer hat die Voraussetzungen fiir die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 4b
UStG nachzuweisen. *Dies muss sich aus den Belegen leicht und eindeutig nachpriifbar
ergeben. 3Liefert ein Unternehmer Nicht-Unionswaren, die sich in einem besonderen
Verfahren befinden, muss ein Beleg iiber den Status der Waren vorgehalten werden. ‘Im
Falle der Einlagerung der Nicht-Unionswaren durch den liefernden Unternehmer kann
dies durch eine Bescheinigung des Lagerhalters (Lagerschein) erfolgen. *Auch eine
schriftliche Bestitigung des Abnehmers, der die an ihn gelieferten Nicht-Unionswaren
zum zoll- und steuerrechtlich freien Verkehr abfertigen lésst, ist als Nachweis moglich.
Steht im Zeitpunkt der Lieferung eines sich in einem besonderen Verfahren befindlichen
Gegenstands seine endgiiltige Verwendung noch nicht fest, d.h. ob und wann der
Gegenstand tatsichlich eingefiihrt wird - z.B. wenn Gegenstinde mehrfach, u.U. in
grofleren zeitlichen Abstinden, geliefert werden - ist es fiir eine Anerkennung mit
Ausnahme der Fille des Absatzes 6 ausreichend, wenn der Statusnachweis als Nicht-
Unionsware in Form eines Lagerscheines oder einer entsprechenden Quittung beigebracht
wird und aus den Lieferkonditionen (unverzollt/unversteuert) eindeutig hervorgeht, dass
der Gegenstand nicht vom Lieferer oder dessen Beauftragtem eingefiihrt wird.“

Anwendungsregelung

Diese Regelungen sind auf alle offenen Félle anzuwenden.

Fiir vor dem Tag der Verdffentlichung dieses BMF-Schreibens ausgefiihrte Umsétze im Sinne des
Absatzes 6 wird es nicht beanstandet, wenn der leistende Unternehmer diese abweichend von
den in Absatz 6 genannten Ausfithrungen steuerfrei behandelt hat.

Das BMF-Schreiben vom 28. Januar 2004 - IVD1—S7157 —01/04—/—IVD1—S7157a —
01/04 — (BStBI I S. 242) wird mit Wirkung zum 9. April 2026 aufgehoben.

Schlussbestimmung

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veroffentlicht.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift giiltig.



	I. Allgemeines
	II. Änderungen des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses
	Anwendungsregelung
	Schlussbestimmung


<<

  /ASCII85EncodePages false

  /AllowTransparency false

  /AutoPositionEPSFiles true

  /AutoRotatePages /None

  /Binding /Left

  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)

  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)

  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CannotEmbedFontPolicy /Error

  /CompatibilityLevel 1.7

  /CompressObjects /Tags

  /CompressPages true

  /ConvertImagesToIndexed true

  /PassThroughJPEGImages true

  /CreateJobTicket false

  /DefaultRenderingIntent /Default

  /DetectBlends true

  /DetectCurves 0.0000

  /ColorConversionStrategy /CMYK

  /DoThumbnails false

  /EmbedAllFonts true

  /EmbedOpenType true

  /ParseICCProfilesInComments true

  /EmbedJobOptions true

  /DSCReportingLevel 0

  /EmitDSCWarnings false

  /EndPage -1

  /ImageMemory 1048576

  /LockDistillerParams false

  /MaxSubsetPct 100

  /Optimize true

  /OPM 1

  /ParseDSCComments true

  /ParseDSCCommentsForDocInfo true

  /PreserveCopyPage true

  /PreserveDICMYKValues true

  /PreserveEPSInfo true

  /PreserveFlatness true

  /PreserveHalftoneInfo false

  /PreserveOPIComments true

  /PreserveOverprintSettings true

  /StartPage 1

  /SubsetFonts true

  /TransferFunctionInfo /Apply

  /UCRandBGInfo /Preserve

  /UsePrologue false

  /ColorSettingsFile ()

  /AlwaysEmbed [ true

  ]

  /NeverEmbed [ true

  ]

  /AntiAliasColorImages false

  /CropColorImages true

  /ColorImageMinResolution 300

  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleColorImages true

  /ColorImageDownsampleType /Bicubic

  /ColorImageResolution 300

  /ColorImageDepth -1

  /ColorImageMinDownsampleDepth 1

  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeColorImages true

  /ColorImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterColorImages true

  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /ColorACSImageDict <<

    /QFactor 0.40

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /ColorImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /JPEG2000ColorACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /JPEG2000ColorImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /AntiAliasGrayImages false

  /CropGrayImages true

  /GrayImageMinResolution 300

  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleGrayImages true

  /GrayImageDownsampleType /Bicubic

  /GrayImageResolution 300

  /GrayImageDepth -1

  /GrayImageMinDownsampleDepth 2

  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeGrayImages true

  /GrayImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterGrayImages true

  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /GrayACSImageDict <<

    /QFactor 0.40

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /GrayImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /JPEG2000GrayACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /JPEG2000GrayImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /AntiAliasMonoImages false

  /CropMonoImages true

  /MonoImageMinResolution 1200

  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleMonoImages true

  /MonoImageDownsampleType /Bicubic

  /MonoImageResolution 1200

  /MonoImageDepth -1

  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeMonoImages true

  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode

  /MonoImageDict <<

    /K -1

  >>

  /AllowPSXObjects false

  /CheckCompliance [

    /None

  ]

  /PDFX1aCheck false

  /PDFX3Check false

  /PDFXCompliantPDFOnly false

  /PDFXNoTrimBoxError true

  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true

  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXOutputIntentProfile ()

  /PDFXOutputConditionIdentifier ()

  /PDFXOutputCondition ()

  /PDFXRegistryName ()

  /PDFXTrapped /False



  /CreateJDFFile false

  /Description <<



    /BGR <>

    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>

    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>

    /CZE <>

    /DAN <>

    /ESP <>

    /ETI <>

    /FRA <>

    /GRE <>



    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)

    /HUN <>

    /ITA <>

    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>

    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>

    /LTH <>

    /LVI <>

    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)

    /NOR <>

    /POL <>

    /PTB <>

    /RUM <>

    /RUS <>

    /SKY <>

    /SLV <>

    /SUO <>

    /SVE <>

    /TUR <>

    /UKR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)

    /DEU <>

  >>

  /Namespace [

    (Adobe)

    (Common)

    (1.0)

  ]

  /OtherNamespaces [

    <<

      /AsReaderSpreads false

      /CropImagesToFrames true

      /ErrorControl /WarnAndContinue

      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false

      /IncludeGuidesGrids false

      /IncludeNonPrinting false

      /IncludeSlug false

      /Namespace [

        (Adobe)

        (InDesign)

        (4.0)

      ]

      /OmitPlacedBitmaps false

      /OmitPlacedEPS false

      /OmitPlacedPDF false

      /SimulateOverprint /Legacy

    >>

    <<

      /AddBleedMarks false

      /AddColorBars false

      /AddCropMarks false

      /AddPageInfo false

      /AddRegMarks false

      /ConvertColors /ConvertToCMYK

      /DestinationProfileName ()

      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK

      /Downsample16BitImages true

      /FlattenerPreset <<

        /PresetSelector /MediumResolution

      >>

      /FormElements false

      /GenerateStructure false

      /IncludeBookmarks false

      /IncludeHyperlinks false

      /IncludeInteractive false

      /IncludeLayers false

      /IncludeProfiles false

      /MultimediaHandling /UseObjectSettings

      /Namespace [

        (Adobe)

        (CreativeSuite)

        (2.0)

      ]

      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK

      /PreserveEditing true

      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged

      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile

      /UseDocumentBleed false

    >>

  ]

>> setdistillerparams

<<

  /HWResolution [2400 2400]

  /PageSize [612.000 792.000]

>> setpagedevice



